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min. 33 % jährlicher 
Fruchtwechsel

❙ Die Verpflichtung gilt ab 2024! Bezugsjahre sind die Anbaujahre (bzw. Antragsdaten) 2022 und 2023!

GLÖZ 7: Fruchtwechsel auf Ackerland

33 % Fruchtwechsel durch 
Zwischenfrucht und Untersaat (15.10 

bis 15.02) aber im 3. Jahr andere 
Hauptkultur

max. 34 % 
Fruchtwechsel 

im 3. Jahr
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❙ Winter- und Sommerkultur einer Fruchtart gelten als Wechsel

❙ Ausgenommen vom Fruchtwechsel sind mehrjährige Kulturen, Gras oder andere Grünfutterpflanzen, Leguminosen 
sowie brachliegendes Land 

❙ Befreit von der Verpflichtung zum Fruchtwechsel sind:

❙ Öko-Betriebe

❙ Betriebe mit max. 10 ha Ackerfläche

❙ Betriebe mit max. 50 ha verbleibender Gesamtgröße, wenn 75 % des Ackerlandes Gras, Grünfutter, 
Leguminosen und/oder Brachen sind 

❙ Betriebe mit max. 50 ha verbleibender Gesamtgröße, wenn 75 % der beihilfefähigen landwirtschaftlichen Fläche 
DGL und Gras und/oder Grünfutterpflanzen sind 

GLÖZ 7: Fruchtwechsel auf Ackerland


